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1 Einleitung und Ziele

1.1 Einleitung

Invasive Neophyten sind gebietsfremde, nicht einheimische Pflanzen,
die meist aus anderen Kontinenten eingeführt wurden. Die Vermehrung erfolgt bei
uns in freier Natur auf Kosten einheimischer Arten und tragen weltweit zum
Rückgang der biologischen Vielfalt bei.

Mit diesem Konzept legt die Gemeinde Treiten Ziele und Massnahmen im Umgang
mit Neophyten fest. Gleichzeitig soll die Bevölkerung über die Problematik von
relevanten gebietsfremden Arten sensibilisiert werden.

Je nach Art werden angepasste Massnahmen definiert, um eine
unkontrollierte Ausbreitung der Pflanzen zu verhindern. Für meldepflichtige Arten
sollen die bestehenden Bestände eliminiert werden. Neue Problempflanzen werden
frühzeitig erkannt und bekämpft.

1.2 Gemeindespezifische Ziele

● Es werden Ziele und Massnahmen für das Management von
Neophyten in der Gemeinde Treiten definiert.

● Bestehende Ressourcen sollen optimal genutzt werden. Zudem sollen
die relevanten Akteure auf dem Gemeindegebiet optimal koordiniert werden.

● Die festgelegten Massnahmen werden in der ganzen Gemeinde umgesetzt,
sofern keine andere Stelle (z.B. Vigier in der Kiesgrube) zuständig
sind.

● Im Gemeindegebiet soll primär verhindert werden, dass sich Neophyten
innerhalb und über das Siedlungsgebiet hinaus verbreiten können.

2 Grundsätze

2.1 Prävention

● Der Schwerpunkt aller Massnahmen liegt bei der Prävention.
Das Einführen und Verbreiten der Neophyten soll verhindert werden
(z.B.: offene Flächen begrünen, kein Verkauf von invasiven Arten im
Detailhandel).

● Die Bevölkerung muss entsprechend informiert werden.

● Die zuständigen Akteure bilden sich regelmässig weiter.
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2.2 Bekämpfung

● Je schädlicher eine Art, umso grösser ist ihr Ausbreitungspotential.
Deshalb müssen diese Arten prioritär behandelt werden.

● Die Bekämpfung soll möglichst rationell und nachhaltig erfolgen.
Die beschränkten Ressourcen der Akteure sollen sinnvoll eingesetzt
werden, um die Kosten möglichst tief zu halten.

● Sollten die Ressourcen nicht für eine flächendeckende Bekämpfung
ausreichen, ist die Bekämpfung auf kleinere Flächen zu beschränken.

● In ausgewiesenen Schutzgebieten wird auf eine möglichst gezielte und
rasche Eliminierung der Neophyten geachtet.

● Die Bekämpfung von grösseren Beständen, die Spezialmassnahmen
erfordern (Bekämpfung von: Asiatischem Knöterich, Riesenbärenklau)
sind durch ausgebildetes Personal auszuführen.

2.3 Planung und Koordination

● Unterhaltsarbeiten und Pflegemassnahmen werden - wenn immer möglich -
so geplant, dass die Neophyten im Rahmen dieser Arbeiten vor der
Samenbildung fachgerecht bekämpft werden (rechtzeitig mähen, usw.).

● Entlang der Gemeindegrenzen und Staatsstrassen werden die not-
wendigen Massnahmen mit den jeweiligen Nachbargemeinden bzw. mit
den Landeigentümern und Bewirtschaftern besprochen und koordiniert.

3 Erfassung der Situation in der Gemeinde

In der Gemeinde Treiten sollen die folgenden Grundsätze zur Anwendung
gelangen:

1 Die drei gesundheitsgefährdenden Arten:
Ambrosia, Schmalblätterigers Greiskraut und Riesenbärenklau sind
dem Amt für Landwirtschaft und Natur des Kanton Bern,
Fachstelle Pflanzenschutz, Rütti 5, 3052 Zollikofen, zu melden.
Die Bekämpfung erfolgt nach den Vorgaben des zuständigen Amtes.

2 Die Erfassung von Asiatischen Knötericharten sowie des
Essigbaumes in der Bauzone wird angestrebt, da für diese Arten
bei Materialverschiebungen im Rahmen von Bauprojekten
besondere Auflagen gelten.

3 Weitere wichtige Neophytenarten und deren Bekämpfung sind
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in Kapitel 5 beschrieben.

4 Präventive Massnahmen

Zielgruppe Kommunikations- Frequenz Verantwortlich
wege /-Mittel

Bevölkerung - Neophytenkonzept laufend Neophyten-
allgemein - Webseite verantwortlicher

der Gemeinde
- Info-Veranstaltungen bei Bedarf oder mind. 1x

pro Jahr

Landeigentümer - Persönliche Ansprache Laufend je nach Neophytenver-
und Landbe- zur Sensibilisierung, Bedarf verantwortlicher
wirtschafter Information und Durch-

führung von Bekämpf-
ungsmassnahmen

(Gartenbesitzer,
Landwirte, Wald- - Neophytenkonzept
besitzer)

Neophytenver- Weiterbildungen LANAT nach Angebot Leiter Kanton
antwortlicher der
Gemeinde

Detailhandel Persönliche Mind. alle
und Gartenbau Anschreibung / Website 2 Jahre
Gemeinderat

Bauherren Webseite, Informationen laufend
bei Baueingabe

Gemeinderat entsprechenden Bauvorhaben
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5 Wichtige Arten und Bekämpfung
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Seidiger Hornstrauch Erdmandelgras Asiatische Geissblätter Paulownie

6 Einsatzplan
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7 Akteure

Neophytenverantwortlicher
der Gemeinde ab 01.01.2023 Tobias Wälti

Hauptstrasse 24
3226 Treiten
Tel.: 079 272 75 33

Gemischte Gemeinde Treiten: Gemeindeverwaltung
Unterdorf 9
3226 Treiten
Tel.: 032 313 18 93
E-Mail: gemeinde@treiten.ch

Amt für Landwirtschaft und Natur
des Kantons Bern Abteilung Strukturverbesserungen

Fachstelle für Pflanzenschutz
Rütti 5
3052 Zollikofen
Tel.: 031 636 49 10
E-Mail: pflanzenschutz@be.ch

Diese Konzept wurde von der Kommission „Attraktives Treiten“ ausgearbeitet
und an der Kommissionssitzung vom 04.07.2022 genehmigt.

Der Gemeinderat hat das Dokument an der Sitzung vom 18.07.2022 gutgeheissen.

Die Bestimmungen des vorliegenden Dokumentes treten am 01.01.2023 in Kraft.

Treiten, .......................................... 2022

NAMENS DES
GEMEINDERATES TREITEN
Der Präsident Die Sekretärin

Jakob Etter Céline Weibel

mailto:gemeinde@treiten.ch
mailto:pflanzenschutz@be.ch

